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 Bauhofleiter der Gemeinde 
Krummhörn seit 2017

 u.a. zuständig für die 
Sichtkontrolle des 
Baumbestandes in der Gemeinde 
Krummhörn

 Durchgeführte Schulungen u.a.:
 Einführung in die visuelle 

Baumkontrollen 
 Schulung zur Wertermittlung 

von Holz
 Intensiveinführung in 

Baumkontrollen mit VTA: VISUAL 
TREE ASSESSMENT

 Zukunftsorientierte 
Jungbaumpflege



Allgemeine Informationen zu folgenden Themen:

 Geschätzter Baumbestand in der Gemeinde Krummhörn

 Einblick in die Richtlinie zur Überprüfung der 
Verkehrssicherheit von Bäumen der  
Forschungsgesellschaft, Landschaftsentwicklung, 
Landschaftsbau e.V. (FLL)

 Sicherstellung der Baumkontrolle in der Gemeinde

• Durchführung von Baumkontrollen
• Warum Bäume gefällt werden müssen
• Maßnahmen zur Sicherstellung der 

Verkehrssicherungspflicht von Bäumen 
• Nachpflanzungen bzw. Neupflanzungen im letzten Jahr

• Diskussion und Zeit für Nachfragen  



Geschätzter Baumbestand in der Gemeinde 

Durchführung einer beispielhaften Bestandaufnahme des 
Baumbestandes in folgenden Orten:

 Visquard (ca. 900) 
 Woltzeten (ca. 350) und 
 Uttum (ca. 1200) 
 Hochrechnung: ca. 40.000 – 50.000 Bäume in der gesamten 

Gemeinde Krummhörn

 In der gesamten Gemeinde haben wir einen Bestand von ca. 
2000 Pappel und 1800 Weiden.



Die Richtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit 
von Bäumen der Forschungsgesellschaft, 
Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau e.V. im 
Folgenden FLL genannt.



Geltungsbereich: 

Die Richtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit 
von Bäumen gilt für Bäume, die aus Gründen der 
Verkehrssicherheitspflicht kontrolliert werden müssen, 
z.B. Bäume an Straßen, Wegen, Spiel- und Sportanlagen, 
Friedhöfen und Schulen usw.

Das Regelwerk dient als einheitlicher Leitfaden für die 
Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen im 
besiedelten Raum. 

Die Rechtsprechung zieht es als fachliche Leitlinie heran. 

Inhalt der Baumkontrollrichtlinie u.a.:

 Rechtliche Begründung für Baumkontrollen
 Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und 

Artenschutz
 Fachliche Grundlagen: u.a. zum Wachstum und 

Entwicklung von Bäume, Belastungsfaktoren, 
Schäden und Gefahren

 Durchführung von Baumkontrollen: u.a. Anlässe, 
Häufigkeit, Umfang, Dokumentation und Grenzen.letzte Aktualisierung 2020



Rechtliche Einordnung für den Umfang der Verkehrssicherungspflicht 
bei Bäumen auf öffentlichen Grundstücken:

Die Baumkontrolle ergibt sich rechtlich aus der allgemeinen Haftungsregel 
gem. § 823 Abs.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB):

"Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das 
Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem 
anderen zum Ersatze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet."

Aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 21. Januar 1965: „Die 
Straßenverkehrssicherungspflicht erstreckt sich auch auf den Schutz vor Gefahren durch 
Straßenbäume.“

Wann ist ein Baum verkehrssicher? 

Ein Baum ist verkehrssicher, wenn die Bruchsicherheit und die Standsicherheit 
sowie an Straßen und Wegen das Lichtraumprofil gegeben ist.

BGH: „Der Verkehrssicherungspflicht ist genügt, wenn die nach dem Stand der Erfahrung 
und Technik als geeignet und genügend erscheinenden Sicherungen getroffen sind, also 
den Gefahren vorbeugend Rechnung getragen wird, die nach Einsicht eines besonnenen, 
verständigen und gewissenhaften Menschen erkennbar sind.“



Theoretische Grundlagen zur Durchführung von Baumkontrollen

Wer darf die Baumkontrollen durchführen?

Wichtige Voraussetzung:
Geschulte Personen mit ausreichenden Fachkenntnissen, die regelmäßig zu 
vertiefen sind.   

Baumkontrolleur ist kein Ausbildungsberuf

Wann ist ein Baum zu kontrollieren? 

Die Kontrollintervalle sind abhängig vom: 

 Zustand des Baumes und Baumart
 Standort und Veränderung des Baumumfeldes
 Entwicklungsphase des Baumes sowie von der 
 berechtigten Sicherheitserwartung des Verkehrs



Darstellung einer Sichtkontrolle eines Baumes



Warum müssen Bäume gefällt werden? 

Mögliche Gründe:

 Fehlende Standfestigkeit
 Geplante Baumaßnahmen
 verschiedene Baumkrankheiten 

(siehe Bilder auf den nächsten Folien) 
 Wunsch von Anwohnern etc.



Beispiele typischer Baumkrankheiten/Schäden in der Gemeinde Krummhörn

Rußrindenkrankheit, aktuell werden 25 Bäume gefällt blutende Kastanie (Pseudomonas), aktuell keine Baumfällungen 

Schlauchpilz (Engelblecherchen)Eschentriebspitzsterben, aktuell werden 120 Bäume gefällt 



Weidenbohrer, aktuell keine Baumfällungen 

Schaden durch Windbruch, aktuell keine Bäumfällungen

Beispiele typischer Baumkrankheiten in der Gemeinde Krummhörn



Schematischer Ablauf nach Durchführung einer Sichtkontrolle

• Kein Handlungsbedarf!

• Handlungsbedarf wurde erkannt: 
Bewertung der Dringlichkeit (z.B. Einleitung von Sofortmaßnahmen)

Bei Handlungsbedarf sind u.a. folgende Vorgehensweisen zu beachten:
 Abstimmung mit der Fachabteilung
 Weitere Inaugenscheinnahme z.B. mittels Hubarbeitsbühne
 ggf. Beauftragung einer visuellen Baumkontrolle einer externen 

Fachfirma (z.B. „galaplan“ aus Groothusen) mit dem Ziel einer Handlungsempfehlung 
zum weiteren Vorgehen, siehe am Beispiel Manslagt auf den nächsten Folien. 

Mögliche Maßnahmen:
 ggf. Änderung des Regel-Kontrollintervalls
 baumpflegerische Maßnahmen
 Fällung (nur bei eindeutigen Schadbild)

Wichtig: 
Die Fällung erfolgt unter Beachtung der §§ 39 –Allgemeiner Artenschutz- und 44 –
besonderer Artenschutz- des Bundesnaturschutzgesetzes (u.a. Stichwort Fledermäuse)







 Durchführung Sichtkontrollen

 Folgende Beauftragungen wurden durch die Firma „galaplan u.a. 
durchgeführt:
 Eschenbestand Bunter Weg und Grabenböschung am Burggraben der 

Manningaburg in Pewsum oder Silberpappel am Zingel in Greetsiel.

 Baumerhaltende Maßnahmen

 Vereinzelt wurden Baumkataster angelegt z.B. 
 Baumbestand in Greetsiel oder an der Manningaburg in Pewsum

 Nachpflanzung bzw. Neupflanzung von insgesamt 70 Bäumen 
(Gesamtbudget 21.000 Euro) im Zeitraum vom 21.11.2019 – 08.03.2021 
z.B. in Pilsum, Burg Pewsum, Freepsum oder Woltzeten, siehe Eindrücke auf 
der nächsten Folie.

Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen 
sowie Aktivitäten zur Baumerhaltung und Neupflanzung von 

Bäumen 



Eindrücke aktueller Nachpflanzungen bzw. Umpflanzungen 





Ein persönliches Anliegen

“Das Grimmersumer Wäldchen“



„Das Grimersumer Wäldchen“ 



Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit 
und Ihr Interesse.

Für Fragen stehe ich Ihnen sehr 
gerne zur Verfügung!


